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Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein Kindergarten WaldArche e. V. 

Ich zahle einen Jahresbeitrag von € 15. Diesen Jahresbeitrag zahle ich innerhalb von zwei 
Wochen nach Eintrittsdatum, danach dann regelmäßig bis zum 15. Januar eines Jahres. 

Den Jahresbeitrag zahle ich durch die Erteilung eines SEPA – Lastschriftmandats: 

Gläubiger Identifikationsnummer des Fördervereins: DE43ZZZ00002687259 

 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein Kindergarten WaldArche e. V. einmal jährlich zur 
Abbuchung von folgendem Konto: 

IBAN____________________________________________________________________________________ 

BIC_____________________________________________________________________________________ 

Name: __________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift: _________________________________________________________________ 
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Zuwendungsbestätigungen für Spenden/Mitgliedsbeiträge über 200 € werden zu Beginn des 
Folgejahres automatisch zugesendet. Bitte beachten: Für Beträge bis 200 € (hier ist gegenüber 
dem Finanzamt der Kontoauszug/die Abbuchungsbestätigung als vereinfachter Nachweis für die 
Spende ausreichend) werden aus Gründen der Praktikabilität und Verwaltungsvereinfachung 
regulär keine Zuwendungsbestätigungen erstellt. Bei Bedarf können diese jedoch jederzeit beim 
Vorstand des Fördervereins angefordert werden. 

Die Mitgliedschaft im Förderverein Kindergarten Waldarche e. V. ist jährlich mit einer Frist von 
einem Monat zum Kalenderjahresende kündbar. Falls Sie vergessen haben zu kündigen oder die 
Kündigung nicht durchgeführt wurde, wenden Sie sich bitte an unsere Kassenwartin. 

Eventuell entstehende Gebühren, die im Falle einer Rückbuchung von der Bank erhoben 
werden, werden wir von Ihrem Konto einziehen. 

Bitte beachten Sie die mitteilungspflichtige Information nach § 13 DSGVO auf der 
folgenden Seite. Mit der Unterschrift auf der Beitrittserklärung gilt diese Information als 
gelesen und genehmigt. 

Mitteilungspflichtige Informationen nach § 13 DSGVO 

(Datenschutz-Grundverordnung Abl. EU v. 4.05.2016, L119/1, einsehbar unter https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32016R0679) 

Wer wir sind: 

Der Förderverein Kindergarten Waldarche e. V.  

Sie erreichen uns unter: 

Förderverein Kindergarten Waldarche e. V.  

Am Krebsbach 1 

61194 Niddatal 

E-Mail-Adresse: FoerdervereinWaldArche@gmail.com 

Wir verwenden folgende Daten von Ihnen: 

Vorname 

Name 

Adresse 

Bankverbindung 

Eintrittsdatum in den Förderkreis 

Höhe des Mitgliedsbeitrags 

Wir verwenden die Daten zu folgenden Zwecken: 

Mitgliederverwaltung/Beitragseinzug gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO 

Information für eigene Zwecke gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO 
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Ihre Daten geben wir: 

NICHT an Empfänger weiter 

Ihre Daten übermitteln wir: 

NICHT an ein Drittland oder eine internationale Organisation 

Die geplante Speicherdauer Ihrer Daten: 

Kann nicht vorab angegeben werden. Die Kriterien für die Speicherdauer richten sich nach dem 

Zeitraum der Mitgliedschaft im Förderkreis (die Daten werden spätestens nach 12 Monaten nach 

dem Datum des Austritts aus dem Förderkreis gelöscht). 

Ihre Rechte als betroffene sind: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung, Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit (Art. 15 bis 22 DSGVO). Außerdem 
haben Sie das Recht zur Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 


